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KANTON LUZERN

Modellfall fiir die Schweizer

Drogenpolitik

Vor knapp einem Jahr
stimmte die Stadtluzerner
Stimmbevdlkerung gegen

die Weiterflihrung des

Fixerraumes; jetzt
beweist der Evaluations-
bericht, dass dieser
Entscheid zumindest
fachlich bedauerlich ist.
Am Beispiel der Gemein-
de Littau zeigt sich, wie
schwer sich die Gemein-
den mit der Ubernahme
drogenpolitischer Verant-
wortung tun.

VON MARTIN HAFEN

Nachdem die Betreiber- und Befiirwor-
terInnen des Luzerner Aufenthalts- und
Betreuungsraumes fiir Drogenabhéngi-
ge (ABfD) vom Volk einen Korb be-
kommen haben, gibt ihnen jetzt wenig-
stens die Wissenschaft recht: Die Ver-
fasserInnen des Schlussberichtes der
wissenschaftlichen Evaluation, die im
Auftrag des Bundesamtes fiir Gesund-
heitswesen durch die beiden Institute fiir
Sozial- und Priventivmedizin in Lau-
sanne und Basel durchgefiihrt wurde, be-
tonen, dass die Zielsetzungen des Pro-
jektes ABID in den allermeisten Punk-
ten erreicht wurden. Sie empfehlen den
Behorden, innert niitzlicher Frist eine
analoge Institution einzurichten, da die
Uberlebenshilfe als wichtiger Pfeiler der
Drogenpolitik im Raume Luzern nicht
mehr ernsthaft vertreten sei.

Die wichtigsten Ergebnisse

Mit durchschnittlich 65 Besucherlnnen
wurde der ABfD umfassend genutzt,
wobei keine Sogwirkung ausgemacht
werden konnte, denn 54% der Benutze-
rlnnen stammten aus der Stadt Luzern
und weitere 28% aus dem iibrigen Kan-
tonsgebiet. Die soziale Integration der
BenutzerInnen war, wie in den Zielset-
zungen des Projektes vorgesehen, sehr
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unterschiedlich. Der ABfD wirkte sich
generell positiv auf den Gesundheitszu-
stand der BenutzerInnen aus; insbeson-
dere die Zahl der Abszesse ging zuriick.
Hinsichtlich der Aidsprivention war
die Abgabe von durchschnittlich 600
bis 700 Spritzen pro Tag sicher erfreu-
lich; in diesem Bereich hinterlisst der
ABTD die grosste Liicke. Nicht zuletzt
weil keine Klagen iiber massive Lirm-
belidstigung zu verzeichnen waren,
schiitzen die AutorInnen des Evaluati-
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onsberichtes die Akzeptanz durch die
Umgebung als insgesamt gut ein.
Zwei Zielsetzungen wurden im Verlauf
des Versuchsbetriebes des ABfD nicht
erreicht: Einerseits konnte eine Entla-
stung der Luzerner Altstadt nicht nach-
gewiesen werden, andererseits gelang
es auch nicht, die angestrebte Forde-
rung der gesellschaftlichen Reintegrati-
onund des Ausstiegs aus der Drogenab-
hingigkeit zu belegen.

Bei diesem positiven Gesamtergebnis
bleibt die Frage, ob es nicht moglich
wire, ein solches Projekt so zu planen,
dass die Ergebnisse einer (Zwischen-)
Evaluation vor der politischen Ent-
scheidung bekannt werden und nicht
erst ein Jahr danach.

Littau: Nein zu Spritzenbus

Um die durch die Schliessung des
ABID entstandene Liicke in der Aids-
Privention zu schliessen, lancierten
Stadt und Kanton Luzern einen zwei
jdhrigen Versuchsbetrieb fiir einen
Spritzenbus. Dieser Bus ist seit dem 1.
April 1994 unterwegs und steuert ver-
schiedene Plitze in Luzern an. Dass der
Einzugsbereich des Busses nicht auch
auf die Agglomerationsgemeinden aus-
gedehnt werden konnte, dafiir sorgten
die Gemeinderite von Littau und Em-
men: Obwohl die beiden Gemeinden
einen Beitrag an das Projekt bezahlen,
verweigerten sie dem Bus die Bewilli-
gung, seinen Standort auf ihrem Gebiet
zu beziehen.

Gemiss Sozialvorsteher Hans Purt-
schert bestehe in Littau gar kein Bedarf
fiir einem Spritzenbus; die Siichtigen
deckten sich in den Apotheken mit sau-
berem Spritzenmaterial ein. Obwohl in
der Stadt Luzern keine Hinweise auf
eine Sogwirkung des Spritzenbusses
festzustellen sind, macht der Littauer
Gemeindeprisident Erwin Steiger auch
die Angst geltend, im Bereich des Bus-
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ses konnte sich eine offene Drogensze-
ne bilden. Weiter versteht Steiger nicht,
dass die Luzerner Sozialvorsteher-
Konferenz nur Emmen und Littau, nicht
aber andere Gemeinden wie Kriens als
Standort fiir den Spritzenbus bestimm-
te. Wie um den Eindruck abzuschwi-
chen, Littau versuche nur, den Schwar-
zen Peter weiterzugeben, betont Steiger
gegeniiber der LNN, dass das Littauer
Nein ein vorldufiges sei. «Wir sind
beim Versuchsbetrieb nicht dabei. So-
bald dieser ausgewertet und es bewie-
sen ist, dass dieser Spritzenbus sinnvoll
ist, kann man wieder iiber eine Teilnah-
me diskutieren.»

Geht auch die Teestube bachab?

Anlisslich der teilweise in heftigem
Tonfall gefiihrten Drogendebatte im
Littauer Einwohnerrat Ende September
sprachen sich die biirgerlichen Parteien
gegen das Projekt des «Vereins fiir
Suchtprivention und Hilfe fiir Drogen-
abhiingige» aus, in Littau eine Teestube
als suchtmittelfreien Treffpunkt fiir
Drogenabhingige einzurichten. Die
Biirgerlichen befiirchten einerseits wie
beim Spritzenbus eine Sogwirkung; an-
dererseits sind sie der Meinung, dass
sich das Drogenverbot in einer solchen
Einrichtung nicht durchsetzen lasse.
Unterstiitzung bekamen die Gegnerln-
nen des Projektes durch den Fachmann
Felix Fohn vom Luzerner Drop-In, was
die mehrheitlich linken BefiirworterIn-
nen verstimmte. F6hn gab zu bedenken,
dass die Drogenkonsumierenden im-
mer dazu tendierten, die Anonymitit
der Stadt zu suchen. Zudem wiirde die
Teestube von den schwer Drogenab-
hingigen nicht benutzt werden, weil sie
drogenfrei sei, und die Leute aus dem
Methadonprogramm brauchten einen
solchen Raum nicht. Nach Fohns An-
sicht sollten die Gemeinden nicht ver-
suchen, das Angebot der Stadt zu kopie-

ren, vielmehr sollten zum Beispiel Ar-
beitslosenprojekte fiir Abhingige lan-
ciert werden.

Der Verein zeigte sich von der Stellung-
nahme des Luzerner Fachmannes ent-
tduscht und will an seinem Projekt
festhalten. Die Aussichten an der Bud-
get-Debatte vom 2. November im
Einwohnerrat den bendtigten Beitrag
zu erhalten, sind denkbar schlecht:
Die Liberalen und die Christdemokra-
ten verfiigen zusammen iiber 24 der
30 Sitze.

Somit wird Littau mit seinen offiziell
geschitzten 30 Drogenabhingigen
wohl das bleiben, was in der ganzen
Schweiz die Regel ist: eine Gemeinde,
die ihre Drogenprobleme exportiert. B

LT ER & TF U.R

Heino Stover, Drogenfreigabe, Pli-
doyer fiir eine integrative Drogenpo-
litik, Lambertus Verlag. Freiburg,
1994. SFr. 26.30.

Die gegenwirtige Politik der selektiven
Prohibition geht von der Moglichkeit
des «friedlichen Nebeneinanders» von
strafrechtlichem und helfendem Ansatz
aus. Dies ist aber nach Stdver eine
Fiktion!

Das Strafrecht dominiere und store ei-
nerseits die Drogenhilfe, indem sie ihr
immer stirker die Aufgabe der Scha-
densbegrenzung von Drogenpolitik
zuweise. Andererseits legitimiere und
stabilisiere das selektive Verbot die
Sonderbehandlung und soziale Aus-
grenzung von Drogenkonsumentlnnen.
Der Autor orientiert sich in seinem
antiprohibitiven Gegenentwurf an den
Prinzipien von Selbstbestimmung, Auf-
kldrung und bediirfnisorientierter Dro-
genhilfe ohne Strafrecht. Seine These
lautet: Die Drogenpolitik hat zu akzep-
tieren, dass der Gebrauch legaler oder
illegaler Drogen ein selbstbestimmter
Akt menschlichen Handelns ist. |



	Modellfall für die Schweizer Drogenpolitik

